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§ 12 VEXAT Einstufen und
Kennzeichnen

explosionsgefährdeter Bereiche
(Zonen)

 VEXAT - Verordnung explosionsfähige Atmosphären
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1. (1)Explosionsgefährdete Bereiche sind nach Ausmaß, Häufigkeit und Dauer des Auftretens von explosionsfähigen

Atmosphären wie folgt in Zonen einzustufen:

1. 1.Zonen für brennbare Gase, Dämpfe, Nebel:

1. a.Zone 0: Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphären als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,

Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

2. b.Zone 1: Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich explosionsfähige Atmosphären als

Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden können.

3. c.Zone 2: Bereich, in dem bei Normalbetrieb explosionsfähige Atmosphären als Gemisch aus Luft und

brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftreten.

2. 2.Zonen für brennbare Stäube:

1. a.Zone 20: Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphären in Form einer Wolke aus in der Luft

enthaltenem brennbaren Staub ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden sind.

2. b.Zone 21: Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich explosionsfähige Atmosphären in Form

einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub bilden können.

3. c.Zone 22: Bereich, in dem bei Normalbetrieb explosionsfähige Atmosphären in Form einer Wolke aus

in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftreten.

3. 3.Zonen in medizinisch genutzten Räumen:

1. a.Zone G: Auch als „umschlossene medizinische Gas-Systeme“ bezeichnet, umfasst – nicht unbedingt

allseitig umschlossene – Hohlräume, in denen dauernd oder zeitweise explosionsfähige Gemische in

geringen Mengen erzeugt, geführt oder angewendet werden.

2. b.Zone M: Auch als „medizinische Umgebung“ bezeichnet, umfasst den Teil eines Raumes, in dem

explosionsfähige Atmosphären durch Anwendung von Analgesiemitteln oder medizinischen

Hautreinigungs- oder Desinfektionsmitteln, jedoch nur in geringen Mengen und nur für kurze Zeit,

vorkommen können.

2. (2)Wenn nur vorübergehend für die Dauer bestimmter Arbeiten (wie Instandhaltung, Reinigung, Prüfung und

Störungsbehebung) ein explosionsgefährdeter Bereich oder eine gefährlichere Zone vorliegt, hat für diesen

Zeitraum eine temporäre Einstufung oder Umstufung zu erfolgen.

3. (3)Werden in einer bestimmten Zone vorübergehend Maßnahmen gesetzt, die gewährleisten, dass für die Dauer

bestimmter Arbeiten kein explosionsgefährdeter Bereich oder eine weniger gefährliche Zone vorliegt, kann für

diesen Zeitraum eine temporäre Ausstufung oder Umstufung erfolgen.

4. (4)Explosionsgefährliche Bereiche, die für Arbeitnehmer/innen zugänglich sind, sind zumindest mit dem

Warnzeichen „Warnung vor explosionsfähigen Atmosphären“ und dem Verbotszeichen „Feuer, offenes Licht und

Rauchen verboten“ zu kennzeichnen, wenn Gefahren für die Sicherheit und die Gesundheit der

Arbeitnehmer/innen nicht durch sonstige technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden oder

ausreichend begrenzt werden.
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